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BESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom XXX 

zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für 
Handgeschirrspülmittel 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION - 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 66/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. November 2009 über das EU-Umweltzeichen1, insbesondere auf Artikel 8 Absatz 2, 

nach Anhörung des Ausschusses für das Umweltzeichen der Europäischen Union, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 66/2010 kann das EU-Umweltzeichen für Produkte 
vergeben werden, die während ihrer gesamten Lebensdauer geringere 
Umweltauswirkungen haben.  

(2) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 66/2010 sind spezifische Kriterien für die Vergabe 
des EU-Umweltzeichens für die einzelnen Produktgruppen festzulegen. 

(3) Mit dem Beschluss 2011/382/EU der Kommission wurden die Umweltkriterien für 
Handgeschirrspülmittel und die damit verbundenen Beurteilungs- und 
Prüfanforderungen festgelegt, die bis 31. Dezember 2016 gelten.  

(4) Um den jüngsten Marktentwicklungen und den Innovationen Rechnung zu tragen, die 
in der Zwischenzeit stattgefunden haben, erscheint es angemessen, überarbeitete 
Kriterien für diese Produktgruppe festzulegen. 

(5) Die überarbeiteten Umweltkriterien sowie die entsprechenden Beurteilungs- und 
Prüfanforderungen sollten unter Berücksichtigung des Innovationszyklus dieser 
Produktgruppe ab der Bekanntgabe dieses Beschlusses für einen Zeitraum von sechs 
Jahren gelten. Mit den Kriterien sollen Produkte gefördert werden, die aquatische 
Ökosysteme weniger belasten, die eine begrenzte Menge an Gefahrstoffen enthalten, 
die wirksam sind und die die Abfallproduktion durch Reduzierung des 
Verpackungsmaterials minimieren. 

                                                 
1 Verordnung (EG) Nr. 66/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 

über das EU-Umweltzeichen (ABl. L 27 vom 30.1.2010, S. 1). 
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(6) Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte der Beschluss 2011/382/EU aufgehoben 
werden. 

(7) Herstellern, für deren Produkte das Umweltzeichen für Handgeschirrspülmittel auf der 
Grundlage der Kriterien des Beschlusses 2011/382/EU vergeben wurde, sollte ein 
ausreichender Übergangszeitraum für die Anpassung ihrer Produkte an die 
überarbeiteten Kriterien und Anforderungen eingeräumt werden.  

(8) Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme 
des gemäß Artikel 16 der Verordnung (EG) Nr. 66/2010 eingesetzten Ausschusses - 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:  

Artikel 1 

Die Produktgruppe „Handgeschirrspülmittel“ umfasst alle Waschmittel, die in den 
Geltungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 des Europäischen Parlaments und des 
Rates2 über Detergenzien fallen und die zum Handspülen von Geschirr, wie z. B. Gläsern, 
Steingut und Küchengeräten, einschließlich Besteck, Töpfen, Pfannen und feuerfestem 
Geschirr, vertrieben werden und bestimmt sind. 

Die Produkte dieser Gruppe sind sowohl für den privaten wie auch für den gewerblichen 
Gebrauch bestimmt. Sie sind Gemische chemischer Stoffe und dürfen keine vom Hersteller 
absichtlich zugegebenen Mikroorganismen enthalten. 

Artikel 2 

Für die Zwecke dieses Beschlusses gelten die folgenden Begriffsbestimmungen: 

(1) „Einsatzstoffe“ sind absichtlich zugefügte Stoffe, Nebenprodukte und Verunreinigungen 
aus den Ausgangsmaterialien in der fertigen Produktformulierung [(gegebenenfalls 
einschließlich wasserlöslicher Folie)]; 

(2) „Erstverpackung“ ist:  

a) für Einzeldosierungen in einer Schutzhülle, die vor Gebrauch zu entfernen ist, die 
Schutzhülle der Einzeldosierung und die Verpackung, die zusammen der Bildung der 
kleinsten Vertriebseinheit für den Endabnehmer oder -verbraucher in der Verkaufsstelle 
dienen, gegebenenfalls einschließlich Etikett;  

b) für alle anderen Arten von Produkten die Verpackung, die der Bildung der kleinsten 
Vertriebseinheit für den Endabnehmer oder -verbraucher in der Verkaufsstelle dient, 
gegebenenfalls einschließlich Etikett;  

(3) „Mikroplastikteilchen“ sind Partikel mit einer Größe von weniger als 5 mm unlösbaren, 
makromolekularen Kunststoffs, der durch eines der folgenden Verfahren gewonnen wird: 

a) ein Polymerisationsverfahren, wie z. B. Polyaddition oder Polykondensation oder ein 
ähnliches Verfahren, bei dem Monomere oder andere Ausgangsstoffe verwendet 
werden; 

                                                 
2 Verordnung (EG) Nr. 648/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 über 

Detergenzien (ABl. L 104 vom 8.4.2004, S. 1). 
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b) chemische Modifikation natürlicher oder synthetischer Makromoleküle;  

c) mikrobielle Fermentation; 

(4) „Nanomaterial“ ist ein natürliches, bei Prozessen anfallendes oder hergestelltes Material, 
das Partikel in ungebundenem Zustand, als Aggregat oder als Agglomerat enthält, und bei 
dem mindestens 50 Prozent der Partikel in der Anzahlgrößenverteilung ein oder mehrere 
Außenmaße im Bereich von 1 nm bis 100 nm haben3. 

Artikel 3 

Um das EU-Umweltzeichen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 66/2010 zu erhalten, muss ein 
Handgeschirrspülmittel in die Produktgruppe „Handgeschirrspülmittel“ nach der 
Begriffsbestimmung in Artikel 1 dieses Beschlusses fallen und sowohl den Kriterien als auch 
den damit verbundenen Beurteilungs- und Prüfanforderungen im Anhang entsprechen. 

Artikel 4 

Die Kriterien für die Produktgruppe „Handgeschirrspülmittel“ sowie die damit verbundenen 
Beurteilungs- und Prüfanforderungen gelten ab Bekanntgabe dieses Beschlusses sechs Jahre 
lang. 

Artikel 5 

Zu verwaltungstechnischen Zwecken erhält die Produktgruppe „Handgeschirrspülmittel“ den 
Produktgruppenschlüssel „019“. 

Artikel 6 

Der Beschluss 2011/382/EU wird aufgehoben.  

Artikel 7 

1. Abweichend von Artikel 6 werden vor Bekanntgabe dieses Beschlusses gestellte Anträge 
auf Erteilung des EU-Umweltzeichens für Produkte der Produktgruppe 
„Handgeschirrspülmittel“ gemäß den Anforderungen im Beschluss 2011/382/EU bewertet.  

2. Anträge auf Vergabe des EU-Umweltzeichens für Produkte, die in die Produktgruppe 
„Handgeschirrspülmittel“ fallen, die innerhalb von zwei Monaten nach dem Zeitpunkt der 
Bekanntgabe dieses Beschlusses gestellt werden, können sich entweder auf die im Beschluss 
2011/382/EU oder auf die im vorliegenden Beschluss festgelegten Kriterien stützen. Diese 
Anträge werden nach den Kriterien bewertet, auf denen sie beruhen.  

3. Die nach den Kriterien des Beschlusses 2011/382/EU vergebenen Lizenzen für EU-
Umweltzeichen können noch für einen Zeitraum von zwölf Monaten ab dem Zeitpunkt der 
Bekanntgabe dieses Beschlusses verwendet werden. 

                                                 
3 Empfehlung 2011/696/EU der Kommission vom 18. Oktober 2011 zur Definition von Nanomaterialien 

(ABl. L 275 vom 20.10.2011, S. 38). 
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Artikel 8 

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Brüssel, den 

 Für die Kommission 
 Karmenu VELLA 
  Mitglied der Kommission 
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